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L Dieverschiedenen Systeme. Fiinf Gegensitze sind von Bedeutung: 1. éffent-
liche und gehelme 2. direkte und mduekte Wahl 3. Termins- und Fristwahl, je nachdem die Wihler
des kes in einer Ve itig, also zu gleicher Stunde (in einem Termine)
wihlen oder innerhalb ciner nach Anfang und Ende bestimmten Frist wihlen kénnen, wann sie
wollen, 4. Einer- und Mehrerwahl, je nachdem in ein- oder mehrminnigen Wahlkreisen gewihlt
wird. In Frankreich heisst die Mchrerwahl Listenwahl. Das Wort bedeutet aber auch noch anderes.
5. Reine Mehrerwahl (Majorz) oder modifizierte (Verhaltniswahl).

™ 1L Die Griinde der Verschiedenheit. Auch belderRegelungdesWahlver-
fahrens stehen sich Einzel- (= Partei-) und Allg oder
doch vorwiegend dem Individualinteresse dienen direkte Wahl, gehe\me Summabaabe, Qcffent-
lichkeit der Wahlhandlung, Zerlegung des Landes in Wahlkrclse kurze Wahlpenoden Verhiltnis-
wahl, Wahlkreiseinteilung durch Regierungsakt, Totalemeuenmg Dem Ordnungs- oder Macht-
prinzip entsprechen ausschliesslich und vorwicgend i ! i
grosse und damit mehrminnige Wahlkreise, lingere Wahlperioden, gesetzliche Wahl.ln-elsemmlung.
Teilerneuerung.

Auch das Wahlverfahren ist nach den Bediirfnissen von Ort und Zeit verschieden. Die
Parteien, die die Mehrheit haben, woller ein Verfahren, das die Mncht dle]emgen die dlc Mehrhelt
erstreben, ein Verfahren, das die Freiheit schiitzt. In D hland strebt der Linkslib ach
Verhnlcmswnhl in Frankreich, wo er sonst die Herrschaft besitzt, verwirft er sie. Offentliche Wahl
d. h. miindliche Stimmabgabe fiihrt zu Wahlenthaltung der Abhiingigen.

Das relativ beste Wahlverfahren ist das direkte 1. mit geheimer Stimmabgabe, aber offent-
licher Wahlhandlung, 2. mit Verhéltniswahl bei sehr grossen Wahlkreisen. Bei dirckter, geheimer
und verhaltmsmasslger ‘Wahl lisst sich das Individualinteresse wirksamer und sicherer zur Geltung
bringen.  Off it der Wahlhandlung bedeutet Erledi des Wahlgeschiiftes unter An-
wesenheit und damit unter Kontrolle des Gegners. Dagegen dient dem Ordnungsgedanken die
Bildung grasster Wahlkreise, woméglich nur eines einzigen, aus dem ganzen Lande bestehenden.
Grosse Wahlireise sichern eher die Bildung von Mchrheiten und damit die Arbeitsfahigkeit der
Kammern und verhindern in héherem Masse die Erstickung des Gesamtinteresses durch Lokal-
interessen.

III. Reine Mehrheitswahl. Absolute oder einfache Mehrheit bedeutet: mehr
als die Hilfte der giiltigen Stimmen. Rela tiv eMechrheit besagc die melsten Stlmmen Absolute
Mehrheit gestattet kleinen Parteien grossere B (Zih ) im ersten
Wahlgange.

Relative Mehrheit kann schon im ersten Wahlgange gelten; regelmissig findet sie erst im
zweiten statt. Die relative Mchrheit des zweiten Wahlganges ist entweder e n g e r e oder romanische
Wahl. Erstere bildet in Deutschland die Regel. Bei ihr wird nur unter den Kandidaten gewihlt,
die bei der ersten Abstimmung Stimmen erhielten; der zweite Wahlgang bildet also nur eine Fort-
setzung des ersten. Dabei ist wicder moglich: gewnhlt wird bloss unter den zwei Kandidaten, die
das erste Mal die meisten S erhielten (S hl ); oder es darf unter allen, die das




	II. Die Gründe der Verschiedenheit.

